
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, siehe textl. Festsetzung Ziff. 4.1

Bäume zu erhalten, siehe textl. Festsetzung Ziff. 4.2

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Baum zu erhalten, siehe textl. Festsetzung Ziff. 4.2

Dorfgemeinschaftshaus
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Planzeichenerklärung (BauNVO 2023, PlanZV)

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, siehe textl. Festsetzung Ziff. 2

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Offene Bauweise

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

Fläche für den Gemeinbedarf - Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshaus, siehe textl. Festsetzung Ziff. 1 und 3

o

I

0,6

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Sichtfdreieck

Textliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB))
1.1 Flächen für Gemeinbedarf „Sozialen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen“

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Gemeinbedarf sind für solche Zwecke dienende Gebäude und
Einrichtungen sowie dazu affine Nutzungen zulässig:
a) Dorfgemeinschaftshaus
b) Jugendtreff
c) Kindertagesstätte
d) Spiel- und Jugendplätze

2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, § 16 Abs. 4 BauNVO)
2.1 Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse der baulichen Anlage von I, darf nicht überschritten werden.
2.2 Die Überschreitung der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse durch notwendige, untergeordnete, technisch

bedingte Bauteile oder Anlagen wie Schornsteine, Belüftung etc. sowie Anlagen zur Nutzung von regenerativen
Energien wie Solar oder Photovoltaikanlagen können zugelassen werden.

3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
3.1 Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB sind, soweit sie

nicht für andere zulässige Nutzungen erforderlich sind, gem. § 9 Abs. 6 BauGB i.V. § 9 Abs.2 NBauO als
Grünflächen auszubilden. Kies- /Schotterflächen gelten nicht als Grünflächen im Sinne dieser Festsetzungen.

4 Anpflanzfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a + b BauGB)
4.1 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger

Bepflanzungen sind heimische, standortangepasste und klimaresiliente Gehölze zu pflanzen. Im Außenbereich
der Kita ist auf eine Auswahl von ungiftigen Pflanzen zu achten. Dabei gilt Folgendes:
a) Für die gesamte Bepflanzungsfläche sind mind. 3 verschiedene Arten zu pflanzen.
b) Für Gehölzreihen oder -gruppen sind Bäume der 3. Ordnung sowie strauchartige Gehölze zu pflanzen.

Mögliche Arten sind: Mehlbeere (Sorbus aria 'Magnifica) (besonders im Osten), Kornelkirsche (Cornus mas),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Kugelweide (Salix purpurea
'Nana'), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Haselnuss (Corylus avellana), Schlehe (Punus spinosa),
Hechtrose (Rosa glauca), Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare)

c) Für Solitäre sind Bäume der 2. Oder 3. Ordnung zu pflanzen. Mögliche Arten sind: Winterlinde (Tilia
cordata), Wald-Kiefer (Pinus sylvestris), Edel-Kastanie (Castanea sativa), Feldahorn (Acer campestre),
Hainbuche (Carpinus betulus) und Traubeneiche (Quercus petraea).

d) Für jeden Baum muss ein Wurzelvolumen von 12 cbm für eine Befüllung mit FLL-Substrat zur Verfügung
stehen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sind gegen
Überfahren und Beschädigung zu schützen.

4.2 Die festgesetzten Laubbäume sind zu erhalten und bei Abgang gleichartig oder gleichwertig zu ersetzen. Für die
zu erhaltenden Bäume gilt außerdem: Gem. DIN 18920 sind im Kronentraufbereich folgende Handlungen zu
unterlassen:
a) das Errichten von Bebauung,
b) das Befestigen mit wasserundurchlässigen Materialien
c) das Aufschütten, Abtragen und Verdichten des Erdreiches (z.B. durch Befahren mit schwereren

Fahrzeugen, durch Ausheben von Gräben),
d) die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln unter der Kronentraufe einschließlich ihrer Schutzzone von

5 m,
e) das Lagern von Aufschütten von Salzen, Ölen, Säuren und Laugen.

Lagesystem: UTM Zone32 (verkürzt um: 0,999721)
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Bebauungsplanunterlage:

Präambel und Ausfertigung

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 Abs. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Heiningen diesen
Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Heiningen, den 10. FEB. 2025

gez. Naue Siegel
(Bürgermeister)

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
06.03.2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes
beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB
am 15.03.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

Heiningen, den 10. FEB. 2025

gez. Naue Siegel
(Bürgermeister)

Planunterlage
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters (Stand vom 30.07.2024).

Wolfenbüttel, den 05.02.25

gez. C. Bölsing Siegel
(Öffentl. best. Verm.-Ing.)

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet
von:

Dr.-Ing. W. Schwerdt
Büro für Stadtplanung
Partnerschaft mbB
Waisenhausdamm 7
38100 Braunschweig.

Braunschweig, den 30.01.25

gez. F. Schwerdt
(Planverfasser)

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
06.03.2024 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der
Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
03.05.2024ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
haben vom 21.05.2024 bis 21.06.2024 gem. § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen.

Heiningen, den 10. FEB. 2025

gez. Naue Siegel
(Bürgermeister)

Erneute Beteiligung der betroffenen Behörden und der
Träger öffentlicher Belange (TÖB)
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
03.07.2024 dem geänderten Entwurf des
Bebauungsplanes sowie der Begründung zugestimmt
und die erneute Beteiligung der Behörden und der Träger
öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB
beschlossen. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte
aufgrund des geänderten Sachverhalts nicht.
Die betroffenen TÖB wurden am 19.06.2024
angeschrieben und um eine Stellungnahme bis zum
05.07.2024 aufgefordert.

Heiningen, den 10. FEB. 2025

gez. Naue Siegel
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach
Prüfung aller im Aufstellungsverfahren vorgebrachten
Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise in seiner
Sitzung am 18.12.2024 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)
sowie die Begründung beschlossen.

Heiningen, den 10. FEB. 2025

gez. Naue Siegel
(Bürgermeister)

Bekanntmachung und Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gemäß
§ 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB  am    13.03.25    im
Amtsblatt  für den Landkreis Wolfenbüttel Nr. 13 bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis
auf § 215 Abs. 2 BauGB erfolgt.

Der Bebauungsplan ist damit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4
BauGB am  13.03.25   in Kraft getreten.

Heiningen, den 14. MRZ. 2025

gez. Naue Siegel
(Bürgermeister)

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung ist die Verletzung von Vorschriften gem. § 214
Abs. 1 Satz 1, Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3, Satz 2
BauGB beim Zustandekommen der Satzung nicht
geltend gemacht worden.

Heiningen, den ..................

..........................................................
(Bürgermeister)
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Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt,
dass die Abschrift des Bebauungsplanes
mit der vorgelegten Urschrift übereinstimmt.

Heiningen, den ................

...........................................
(Bürgermeister)


